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(54) Befestigung eines elektrischen Bauteils an einer Leuchte

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Befe-
stigen eines elektrischen Bauteils (3,3'), das einen er-
sten metallischen Grundkörper (15,15') aufweist, an ei-
nem Trageteil einer Leuchte (1,2), welches einen zwei-
ten metallischen Grundkörper (6) aufweist, mit den
Schritten

a) Bereitstellen des elektrischen Bauteils (3,3'),
b) Bereitstellen der Leuchte mit dem Trageteil (2)

oder des Trageteils (2) der Leuchte,
c) Herstellen einer nicht zerstörungsfrei lösbaren
mechanischen Verbindung zwischen dem elektri-
schen Bauteil und dem Trageteil, indem der erste
metallische Grundkörper (15,15') ohne zusätzliche
Befestigungselemente mit dem zweiten metalli-
schen Grundkörper (6) verbunden wird, und eine
zugehörige Leuchte.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum Befestigen eines elektrischen Bauteils,
das einen ersten metallischen Grundkörper aufweist, an
einem tragenden Teil einer Leuchte, welches einen
zweiten metallischen Grundkörper aufweist, wobei es
sich bei dem elektrischen Bauteil insbesondere um ein
Vorschaltgerät, einen Transformator o.ä. handeln kann.
[0002] Herkömmlicherweise werden elektrische Bau-
teile wie Vorschaltgeräte, Transformatoren usw. an
Leuchten für Leuchtstofflampen bzw. allgemein Nieder-
oder Hochdrucklampen mittels lösbarer Verbindungen,
wie Schraub- oder Steckverbindungen, an einem Ge-
häuse oder einem sonstigen geeigneten tragenden Teil
des Leuchtenkörpers befestigt. Nachteilig ist bei einer
derartigen lösbaren Befestigung, daß mehrere Arbeits-
gänge sowie mindestens ein zusätzliches Befesti-
gungselement erforderlich sind, wobei häufig eine zu-
sätzliche Maßnahme zur Herstellung eines elektrischen
Kontakts zwischen den beiden Teilen für eine Erdver-
bindung zu treffen ist. Außerdem kommt es bei solchen
Verbindungen während des Betriebs vor allem bei Vor-
schaltgeräten und Transformatoren zu akustischen
Schwingungen, die den Benutzer stören können.
[0003] Die Erfindung hat sich zur Aufgabe gestellt, ei-
ne Befestigungsmöglichkeit für elektrische Bauteile an
Leuchten bereitzustellen, mit der die vorstehend be-
schriebenen Nachteile überwunden werden, d.h. mit der
eine geringere Anzahl einzelner Arbeitsschritte verbun-
den ist und die insgesamt kostengünstiger zu realisieren
ist.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Verfahren zum Befestigen eines elektrischen Bau-
teils, das einen ersten metallischen Grundkörper auf-
weist, an einem Trageteil einer Leuchte, welches einen
zweiten metallischen Grundkörper aufweist, gelöst, mit
den Schritten a) Bereitstellen des elektrischen Bauteils,
b) Bereitstellen der Leuchte mit dem Trageteil oder des
Trageteils der Leuchte, und c) Herstellen einer unlösba-
ren Verbindung zwischen dem elektrischen Bauteil und
dem Trageteil, indem der erste metallische Grundkörper
ohne zusätzliche Befestigungselemente, einteilig mit
dem zweiten metallischen Grundkörper verbunden
wird. Der erste Grundkörper wird also direkt mit dem
zweiten Grundkörper verbunden.
[0005] Der Erfinder hat erkannt, daß sich durch die
erfindungsgemäße Befestigung störende akustische
Schwingungen, die beim Betrieb von Vorschaltgeräten
bislang stets auftreten, überraschenderweise vermei-
den oder zumindest vermindern lassen.
[0006] Bevorzugt ist vorgesehen, daß gleichzeitig mit
dem Verbinden der beiden Grundkörper eine elektrisch
leitende Verbindung zwischen ihnen hergestellt wird, so
daß keinerlei zusätzliche Maßnahmen zum Erden des
elektrischen Bauteils erforderlich sind. Die Verbin-
dungstechnik kann insbesondere derart sein, daß dabei
eine Oberflächenbeschichtung der Grundkörper, soweit

vorhanden, zerstört oder verletzt wird, so daß ein direk-
ter Kontakt von Metall zu Metall entsteht. Bislang war
es erforderlich, lackierte oder isolierte Teile an der Ver-
bindungsstelle blankzulegen, um einen Erdkontakt zu
dem Bauteil herzustellen, beispielsweise durch Zwi-
schenlegen einer Zahnscheibe.
[0007] Das elektrische Bauteil kann ein magnetisches
oder elektronisches Vorschaltgerät oder ein Transfor-
mator sein. Das Trageteil kann irgendein - nicht notwen-
digerweise separates oder separierbares - Teil einer
Leuchte sein, an dem elektrische Bauelemente, wie
Vorschaltgeräte, befestigt werden können, z. B. ein Ge-
häuse einer Leuchte, ein Geräteträger, eine Vorschalt-
gerätebox oder das Tragblech einer Leuchte bei einem
Lichtbandsystem, das an einer Tragschiene montiert
wird. Der Grundkörper des elektrischen Bauteils kann
beispielsweise eine Platte sein, auf der das elektrische
Bauteil, z.B. ein Vorschaltgerät montiert ist.
[0008] Zweckmäßigerweise wird die Verbindung
durch Schweißen, insbesondere Punktschweißen, her-
gestellt. Z. B. kann die Verbindung durch Vibrations-
schweißen hergestellt werden.
[0009] Es kann vorgesehen sein, daß die Verbindung
durch Verscheren hergestellt wird. Dabei werden zu-
mindest zwei miteinander zu verbindende Bleche oder
Platten in eine seitlich nebeneinander liegende Position
gebracht und durch das Aufbringen von Scherkräften
bis zu 20000 kN verformt, so daß eine unlösbare Ver-
bindung entsteht. Insbesondere können in den beiden
Blechen oder Platten Laschen ausgeschnitten werden,
die miteinander in Eingriff gebracht werden und durch
das Aufbringen von seitlichen Kräften gegeneinander
verschert werden.
[0010] Es kann vorgesehen sein, daß die Verbindung
durch Fügen, insbesondere Druckfügen, hergestellt
wird. Eine geeignete Druckfügetechnik ist beispielswei-
se in der EP 0 215 449 B1 beschrieben. Beim Druckfü-
gen wird eines der beiden Elemente mit einer Matrix hin-
terlegt und das andere, daraufliegende Element wird mit
einem Stempel beaufschlagt, der so geformt ist, daß
nach dem Niederdrücken des Stempels zwischen der
Matrix und dem Stempel ein Volumen verbleibt, in das
hinein sich die beiden Elemente, im vorliegenden Fall
Bleche oder Platten, verformen können. Dabei kommt
es zu einem Fließen des Materials in die freien Raum-
bereiche der Matrix.
[0011] Bevorzugt ist vorgesehen, daß die Verbindung
so hergestellt wird, daß sie durch Aufbohren zerstörend
gelöst werden kann. Dies ist beispielsweise dann mög-
lich, wenn die eigentliche Verbindungszone der beiden
Teile räumlich nicht zu ausgedehnt ist, so daß sie mit
einem Bohrer mit einem Durchmesser von etwa 1 bis
15 mm Durchmesser ausgebohrt werden kann.
[0012] Zweckmäßigerweise sind zwei oder mehr Ver-
bindungen bzw. Verbindungsstellen vorgesehen, deren
gegenseitiger Abstand mit dem Abstand von vorgege-
benen Befestigungspunkten des elektrischen Bauteils
für eine lösbare Befestigung, z. B. dem Abstand von vor-
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gebohrten Löchern für eine Schraubverbindung, über-
einstimmt. Der Abstand der Verbindungen kann im Be-
reich von ca. 60 bis 450 mm liegen. Bevorzugt liegt der
Abstand im Bereich von 110 bis 370 mm. Bei den mei-
sten derzeit verwendeten Vorschaltgeräten liegt der Ab-
stand der Schraublöcher in diesem Bereich, so daß das
erfindungsgemäße Vorschaltgerät nach dem Aufbohren
der Verbindung leicht durch ein anderes handelsübli-
ches Vorschaltgerät ersetzt werden kann. Erfindungs-
gemäß können für verschiedene Typen von Vorschalt-
geräten verschiedene Verbindungsabstände vorgese-
hen sein. Für konventionelle magnetische Vorschaltge-
räte für Niederdrucklampen liegen diese bevorzugt in ei-
nem Bereich von 80 mm bis 250 mm, besonders bevor-
zugt in einem Bereich von 140 mm bis 220 mm, für elek-
tronische Vorschaltgeräte für Niederdrucklampen in ei-
nem Bereich von 110 mm bis 450 mm, besonders
bevorzugt in einem Bereich von 220 mm bis 370 mm,
und für Vorschaltgeräte für Hochdrucklampen, z. B. Na-
trium-Hochdrucklampen, in einem Bereich von 60 mm
bis 250 mm.
[0013] Es kann insbesondere vorgesehen sein, daß
der Abstand von zwei Verbindungsstellen dem Abstand
von zwei serienmäßig vorgesehenen Bohrlöchern des
Bauteils übereinstimmt, so daß nach dem Aufbohren
das elektrische Bauteil durch ein Bauteil gleicher Bauart
ersetzt werden kann, das über die Bohrlöcher in dem
Trageteil der Leuchte, die beim Aufbohren entstanden
sind, über eine konventionelle Schraubverbindung be-
festigt werden kann.
[0014] Die Erfindung betrifft ferner eine Leuchte oder
ein Leuchtenbauteil, beispielsweise ein Tragblech bei
einer Lichtbandanordnung zum Befestigen an einer
Tragschiene, mit einem Trageteil, an dem ein elektri-
sches Bauteil befestigt ist, wobei das elektrische Bauteil
einen ersten metallischen Grundkörper und das Trage-
teil einen zweiten metallischen Grundkörper aufweist,
wobei sich das Leuchtenbauteil dadurch auszeichnet,
daß der erste metallische Grundkörper ohne zusätzli-
che Befestigungselemente einteilig und unlösbar mit
dem zweiten metallischen Grundkörper verbunden ist.
[0015] Zweckmäßigerweise ist die Verbindung elek-
trisch leitend. Das elektrische Bauteil kann ein magne-
tisches oder elektronisches Vorschaltgerät oder ein
Transformator sein. Das Leuchtenbauteil kann ein Ge-
häuse, ein Geräteträger, eine Vorschaltgerätebox oder
ein Leuchteneinsatz für eine Tragschiene sein. Weiter-
hin betrifft die Erfindung auch eine Leuchte, welches ein
solches Tragteil aufweist.
[0016] Bevorzugt sind als Verbindung eine
Schweißverbindung, insbesondere eine Puntkschweiß-
verbindung, eine Scherverbindung oder eine Fügever-
bindung, insbesondere eine Druckfügeverbindung.
[0017] Zweckmäßigerweise ist die Verbindung durch
Aufbohren zerstörend lösbar, wobei der hierfür erforder-
liche Bohrdurchmesser zwischen 1 und 15 mm liegen
kann.
[0018] Es können zwei oder mehr Verbindungen vor-

gesehen sein, deren gegenseitiger Abstand mit vorge-
gebenen Befestigungsabständen des elektrischen Bau-
teils übereinstimmt und/oder im Bereich von ca. 60 bis
450 mm, bevorzugt im Bereich von 110 bis 370 mm,
liegt.
[0019] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
Ausführungsbeispiels erläutert, wobei auf eine Zeich-
nung Bezug genommen ist, in der

Fig. 1 und 2 perspektivische Ansichten eines
Leuchteneinsatzes eines Lichtbandsystems und ei-
ner zugehörigen Tragschiene zeigen,

Fig. 3 und 4 perspektivische Ansichten von Vor-
schaltgeräten zeigen und

Fig. 5 schematisch einen Druckfügevorgang zeigt.

[0020] Fig. 1 und 2 zeigen aus unterschiedlichen
Blickwinkeln eine Tragschiene 1 und einen an dieser zu
befestigenden Leuchteneinsatz 2 für eine Leuchtstoff-
lampe. Auf dem Leuchteneinsatz 2 befestigte Bauteile,
insbesondere ein Vorschaltgerät 3, sind über elektri-
sche Steckverbindungen 4, die mit entsprechenden Ele-
menten 5 an der Tragschiene 1 zusammenwirken, mit
einer elektrischen Stromversorgung verbunden, wobei
der Leuchteneinsatz, genauer das Montageblech 6, an
dem das Vorschaltgerät 3 befestigt ist, im in die Trag-
schiene eingesetzten Zustand mit Verriegelungsele-
menten 8 lösbar an der Tragschiene gehalten ist.
[0021] Fig. 3 und 4 zeigen zwei unterschiedliche han-
delsübliche elektrische Vorschaltgeräte, wie sie z.B. in
einer Leuchte nach Fig. 1 bzw. 2 zum Einsatz kommen.
Fig. 3 zeigt eine langgestreckte Bauart eines elektroni-
schen Vorschaltgeräts 3, während Fig. 4 ein kompakte-
res magnetisches Gerät 3' zeigt.
[0022] Die Vorschaltgeräte 3, 3' besitzen eine Trag-
platte 9 bzw. 9', die bei den in Fig. 3 und 4 dargestellten
Ausführungsbeispielen Teil eines tragenden Gehäuses
oder eines entsprechenden Grundkörpers 15, 15' ist.
Diese Tragplatte 9 ist an geeigneten Stellen entspre-
chend der bisher verwendeten Befestigungstechnik mit
Schraublöchern 10' und/oder Befestigungsschlitzen 11,
11' o.ä. versehen, um eine Schraub-, Niet-, Steck- oder
sonstige lösbare Befestigung auf dem Montageblech 6
vornehmen zu können.
[0023] Diese für eine lösbare Befestigung vorgesehe-
nen Öffnungen kommen bei dem erfindungsgemäßen
Befestigungsverfahren nicht zum Einsatz. Stattdessen
wird das Bauteil 3 bzw. 3' an einer oder mehreren ge-
eigneten Stelle(n) seines Blechgehäuses 15, 15', vor-
zugsweise im Bereich der Tragplatte 9 bzw. 9', durch
Schweißen, Scheren, Druckfügen oder in sonstiger
Weise elektrisch leitend mit dem Montageblech 6 ver-
bunden, so daß eine einteilige, integrale Verbindung
zwischen den beiden Teilen erzeugt wird.
[0024] Die Technik des Druckfügens ist in Fig. 5 sche-
matisch illustriert. Ein Stempel 20 wird gegen die über-
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einanderliegenden zu verbindenden Teile, im vorliegen-
den Fall die Tragplatte 9 und das Montageblech 6, in
eine Matritze 22 hineingedrückt. Dabei verformen sich
die beiden Teile 6 und 9, vorzugsweise derart, daß sich,
wie in Fig. 5 gezeigt, näherungsweise im Querschnitt
eine Schwalbenschwanzform ergibt.
[0025] Wenn eine Verbindung an zwei oder mehr Ver-
bindungsstellen hergestellt wird, ist es zweckmäßig, de-
ren gegenseitigen Abstand so zu wählen, daß dieser
dem Abstand der an den Bauteilen vorgesehenen Be-
festigungsöffnungen 11, 10', 11' entspricht, damit es bei
einem nicht auszuschließenden Defekt des Bauteils
später leicht möglich ist, dieses auszutauschen, was
dann dadurch erfolgen kann, daß die Schweiß- oder
sonstige Verbindung durch Bohren zerstört und gelöst
wird und ein im Austausch einzusetzendes, idealerwei-
se baugleiches Bauteil in herkömmlicher Weise an sei-
nen Befestigungsstellen 10 bzw. 11 an den entstande-
nen Bohrlöchern des Montageblechs mit Schrauben o.
ä. befestigt werden kann.
[0026] Der genannte Abstand der Befestigungsöff-
nungen an den Bauteilen ist in weiten Bereichen stan-
dardisiert, wobei es für unterschiedliche Lampen und
Lampenleistungen unterschiedliche Vorschaltgeräte
mit unterschiedlichen Abmessungen des Grundkörpers
und unterschiedlichen Befestigungsabständen gibt. Bei
konventionellen oder verlustarmen Vorschaltgeräten für
Niederdrucklampen, wie z.B. Leuchtstofflampen, be-
trägt der Befestigungsabstand 80 bis 250 mm. Bei elek-
tronischen Vorschaltgeräten für Niederdrucklampen lie-
gen die Befestigungsabstände in einem Bereich von
110 bis 450 mm, und bei Vorschaltgeräten für Hoch-
drucklampen wie beispielsweise Natrium-Hochdruck-
lampen liegen die Abstände in einen Bereich von 60 bis
250 mm.
[0027] Aufgrund der erfindungsgemäßen Befesti-
gungstechnik entfällt eine vorbereitende Bearbeitung
eines tragenden Bauteils, beispielsweise eines Leuch-
tengehäuses, wie Stanzen, Lochen, Biegen usw., es
entfallen Montagevorgänge wie Schrauben, Nieten,
Stecken oder ähnliches, und es sind keine weiteren
Konstruktionselemente wie Schrauben, Nieten, Federn
oder Klammern erforderlich, wobei auch spezielle
Maßnahmen zur Herstellung einer elektrischen Verbin-
dung, wie beispielsweise zwischengelegte Zahnschei-
ben, überflüssig sind. Es können serienmäßige Bautei-
le, wie Vorschaltgeräte, Transformatoren etc., ohne
bauliche Änderungen verwendet werden. Die vorge-
schlagenen Verbindungstechniken erfordern also keine
besondere Präparation der zu verbindenden Teile und
können in einem Arbeitsgang durchgeführt werden.
[0028] Darüber hinaus werden störende akustische
Schwingungen, die bei der herkömmlichen Befesti-
gungstechnik fast immer auftreten, aufgrund der innigen
Verbindung der beiden Bauteile vermieden oder zumin-
dest reduziert.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Befestigen eines elektrischen Bau-
teils (3, 3'), das einen ersten metallischen Grund-
körper (15, 15') aufweist, an einem Trageteil einer
Leuchte (1, 2), welches einen zweiten metallischen
Grundkörper (6) aufweist, mit den Schritten

a) Bereitstellen des elektrischen Bauteils (3,
3'),
b) Bereitstellen der Leuchte mit dem Trageteil
(2) oder des Trageteils (2) der Leuchte,
c) Herstellen einer nicht zerstörungsfrei lösba-
ren mechanischen Verbindung zwischen dem
elektrischen Bauteil und dem Trageteil, indem
der erste metallische Grundkörper (15, 15')
ohne zusätzliche Befestigungselemente mit
dem zweiten metallischen Grundkörper (6) ver-
bunden wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß gleichzeitig mit dem Herstellen der mecha-
nischen Verbindung eine elektrisch leitende Verbin-
dung zwischen den beiden Grundkörpern herge-
stellt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das elektrische Bauteil ein ma-
gnetisches oder elektronisches Vorschaltgerät oder
ein Transformator ist.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß das Trageteil
ein Gehäuse oder ein Leuchteneinsatz (2) für eine
Tragschiene (1) ist.

5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindung
durch Schweißen, insbesondere Punktschweißen,
hergestellt wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß die Verbindung durch
Verscheren hergestellt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß die Verbindung durch
Fügen, insbesondere Druckfügen, hergestellt wird.

8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindung
so hergestellt wird, daß sie durch Aufbohren zerstö-
rend gelöst werden kann.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, daß der erforderliche Bohrdurchmesser zwi-
schen 1 und 15 mm liegt.
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10. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, gekennzeichnet durch zwei oder mehr Verbin-
dungen, deren gegenseitiger Abstand mit dem Ab-
stand von vorgegebenen Befestigungspunkten des
elektrischen Bauteils für eine lösbare Verbindung
übereinstimmt.

11. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, gekennzeichnet durch zwei oder mehr Verbin-
dungen, deren gegenseitiger Abstand im Bereich
von 110 bis 370 mm liegt.

12. Leuchtenbauteil zum Tragen von elektrischen Kom-
ponenten einer Leuchte, an dem an einem Trageteil
ein elektrisches Bauteil befestigt ist, wobei das
elektrische Bauteil (3, 3') einen ersten metallischen
Grundkörper (15, 15') und das Trageteil einen zwei-
ten metallischen Grundkörper (6) aufweist, dadurch
gekennzeichnet, daß der erste metallische Grund-
körper (15, 15') ohne zusätzliche Befestigungsele-
mente nicht zerstörungsfrei lösbar mit dem zweiten
metallischen Grundkörper (6) verbunden ist.

13. Leuchte mit einem Trageteil, an welchem ein elek-
trisches Bauteil befestigt ist, wobei das elektrische
Bauteil (3, 3') einen ersten metallischen Grundkör-
per (15, 15') und das Trageteil einen zweiten metal-
lischen Grundkörper (6) aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der erste metallische Grundkörper
(15, 15') ohne zusätzliche Befestigungselemente
nicht zerstörungsfrei lösbar mit dem zweiten metal-
lischen Grundkörper (6) verbunden ist.

14. Leuchte nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich-
net, daß die mechanische Verbindung der beiden
Grundkörper gleichzeitig eine elektrisch leitende
Verbindung bildet.

15. Leuchte nach einem der Ansprüche 13 oder 14, da-
durch gekennzeichnet, daß das elektrische Bauteil
(3, 3') ein magnetisches oder elektronisches Vor-
schaltgerät oder ein Transformator ist.

16. Leuchte nach einem der Ansprüche 13 bis 15, ge-
kennzeichnet durch eine Schweißverbindung, ins-
besondere eine Punktschweißverbindung.

17. Leuchte nach einem der Ansprüche 13 bis 15, ge-
kennzeichnet durch eine Scherverbindung.

18. Leuchte nach einem der Ansprüche 13 bis 15, ge-
kennzeichnet durch eine Fügeverbindung, insbe-
sondere eine Druckfügeverbindung.

19. Leuchte nach einem der Ansprüche 13 bis 18, ge-
kennzeichnet durch zwei oder mehr Verbindungen,
deren gegenseitiger Abstand im Bereich von 110
bis 370 mm liegt.

20. Leuchte nach einem der Ansprüche 13 bis 19, ge-
kennzeichnet durch zwei oder mehr Verbindungen,
deren gegenseitiger Abstand mit dem Abstand von
vorgegebenen Befestigungspunkten des elektri-
schen Bauteils für eine lösbare Verbindung über-
einstimmt.
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